
ANLAGE 2  Einzelbetriebliche Investitionsförderung 
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Referat 34  15.12.11 
   

 

Qualitätskriterien für die Einzelbetriebliche Investitionsförderung (GRW/EFRE) 
ab Bewilligungsjahr 2012 
 
 

Kriterien 
Bepunktung 

C-
Fördergebiet 

Bepunktung 
D-

Fördergebiet 
KMU Eigenschaft gem. EU Definition 

Kleine Unternehmen 70 70 

Mittlere Unternehmen 50 50 
 

Erhöhung Dauerarbeitsplätze (Dapl.)  
50 Dapl. und mehr zusätzlich (mindestens aber 15%)  70 50 
30 - 49 Dapl. (mindestens aber 15%) 60 40 
15 - 29 Dapl. (mindestens aber 15%) 50 30 
> 15 % mind. aber 3 Dapl. 40 20 

 
förderfähige Investitionskosten je  Dapl.   
<   50.000 € 70 70 
< 100.000 € 40 40 
< 150.000 € 20 20 

 
Schaffung von Ausbildungsplätzen  
(je Platz 5 Pkt. Aber max. 20 Pkt. im D- und 40 Pkt. Im C-
Fördergebiet) 

0 - 40 0 - 20 

 
Investitionen von besonderer regionalpolitischer Be-
deutung 1* 

0/50 0/50 

 
Innovativer Charakter des Unternehmens/Vorhabens1* 0 - 100 0 - 100 

 
Arbeitsplätze, die in besonderer Weise geeignet sind, 
Familie und Beruf zu verbinden 2 

20 20 

 
Nachhaltige / umweltbezogene Investitionen und Maß-
nahmen 2 

20 20 

 

Gesamtpunktzahl (Höchstpunktzahl) 440 400 

Mindestpunktzahl für Einplanung3 190 190 
 
1 Bewertung s. Verfahrensregelung 
2 bewertet entsprechend dem Fragebogen zu den Querschnittszielen 
* Im Einzelfall Höchstfördersumme bis zu 2 Mio. € möglich, ansonsten Höchstfördersumme bis zu 1 
Mio. €, s. a. Verfahrensregelung 
3 Die Mindestpunktzahl gilt nur im Rahmen der Einplanungen 
 


